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Kapitel 1

Einführung

A. Einleitung

Im1 Gesetzesentwurf zur „Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteu
ergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ misst die Bun
desregierung Familienunternehmen einen besonderen Stellenwert für die deutsche 
Wirtschaft bei. Insbesondere ordnet sie von Familien und Inhabern geführte Be
triebe als einen zentralen Baustein des „Motor[s] der deutschen Wirtschaft“2 ein.3

In familiengeführten Unternehmen bestehe in aller Regel eine besondere Kapi
talbindung. Die Bundesregierung verweist vor allem auf eine im Vergleich zu an
deren Unternehmen erhöhte Eigenkapitalquote. Dies resultiere darin, dass famili
engeführte Unternehmen außerordentlich krisenfest seien. Außerdem agiere ein 
solches Unternehmen auf Basis eines langfristigen Fortführungshorizontes.4

Diese Einschätzung beschränkt sich nicht auf den deutschen Raum. Auch das 
Europäische Parlament schreibt Familienunternehmen eine große Bedeutung für 
das europäische Wirtschaftswachstum zu. Die mehrere Generationen umspannende 
Existenz solcher Unternehmen sowie deren im Vergleich zu anderen Unternehmen 
höhere Eigenkapitalquote seien Faktoren, die die europäische Wirtschaft stabili
sieren würden. Das Europäische Parlament hebt insbesondere den Beitrag von Fa
milienunternehmen dafür hervor, Humankapitalinvestitionen zu tätigen und Ar
beitsplätze zu schaffen.5

Trotz dieser Einschätzungen auf nationaler und europäischer Ebene sind Vor
schriften mit unmittelbarem Bezug zu Familienunternehmen rar gesät. Als eines der 
wenigen Beispiele in der deutschen Gesetzgebung ist § 1 Abs. 1 Nr. 1 Drittelbetei
ligungsgesetz zu nennen, der an den Begriff „Familiengesellschaft“ anknüpft.

1 Zur besseren Lesbarkeit gebraucht diese Arbeit das generische Maskulinum, welches 
jedwedes Geschlecht umfassen soll.

2 BT-Drs. 18/5923, 16.
3 BT-Drs. 18/5923, 16.
4 BT-Drs. 18/5923, 24.
5 Europäisches Parlament, Entschließung v. 8. September 2015, Entschließung zu Famili

enunternehmen in Europa, Abl. EU 2017/C 316/05, 57 ff.



Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber in jüngster Zeit eine neue auf Famili
enunternehmen gerichtete Norm geschaffen. Anlass gab das Reformvorhaben, das 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz an die verfassungsrechtlichen Anfor
derungen anzupassen. Die Rede ist von § 13a Abs. 9 ErbStG. Diese Vorschrift sieht 
einen Abschlag für das begünstigte Vermögen nach § 13b Abs. 2 ErbStG vor, der 
vor dem Verschonungsabschlag nach § 13a Abs. 1 ErbStG anzuwenden ist, wenn 
die Voraussetzungen der Regelung einschlägig sind.6 Entsprechend den Gesetzes
materialien soll diese Vorschrift einem gegenüber sonstigen Unternehmen erhöhten 
Verschonungsbedürfnis Rechnung tragen. Die Geschäftsführung eines familien
geführten Unternehmens basiere auf einer „langfristige[n] Sicherung und Fortfüh
rung des Unternehmens“7, welche regelmäßig gegen eine unbeschränkte Veräu
ßerbarkeit der Anteile am Unternehmen spreche. Dies manifestiere sich in gesell
schaftsvertraglichen Beschränkungen von Abfindungen, Entnahmen und Verfü
gungen. In solchen Einschränkungen liege die Begründung eines erhöhten 
Verschonungsbedürfnisses.8

Diese Einschränkungen nimmt § 13a Abs. 9 ErbStG auf und lautet wörtlich:

„Für begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 wird vor Anwendung des Ab
satzes 1 ein Abschlag gewährt, wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung Bestim
mungen enthält, die

1. die Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5 Prozent des um die auf den 
Gewinnanteil oder die Ausschüttungen aus der Gesellschaft entfallenden Steuern vom 
Einkommen gekürzten Betrages des steuerrechtlichen Gewinns beschränken; Entnah
men zur Begleichung der auf den Gewinnanteil oder die Ausschüttungen aus der Ge
sellschaft entfallenden Steuern vom Einkommen bleiben von der Beschränkung der 
Entnahme oder Ausschüttung unberücksichtigt und
2. die Verfügung über die Beteiligung an der Personengesellschaft oder den Anteil an 
der Kapitalgesellschaft auf Mitgesellschafter, auf Angehörige im Sinne des § 15 der 
Abgabenordnung oder auf eine Familienstiftung (§ 1 Absatz 1 Nummer 4) beschränken 
und
3. für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, die 
unter dem gemeinen Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils 
an der Kapitalgesellschaft liegt,

und die Bestimmungen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Gelten die in Satz 1 
genannten Bestimmungen nur für einen Teil des begünstigten Vermögens im Sinne des 
§ 13b Absatz 2, ist der Abschlag nur für diesen Teil des begünstigten Vermögens zu ge
währen. Die Höhe des Abschlags entspricht der im Gesellschaftsvertrag oder in der Sat
zung vorgesehenen prozentualen Minderung der Abfindung gegenüber dem gemeinen 
Wert (Satz 1 Nummer 3) und darf 30 Prozent nicht übersteigen. Die Voraussetzungen des 
Satzes 1 müssen zwei Jahre vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer (§ 9) vorliegen. 
Die Steuerbefreiung entfällt mit Wirkung für die Vergangenheit, wenn die Voraussetzun

6 Siehe dazu ausführlich unten Kapitel 6 B.II.
7 BT-Drs. 18/5923, 24.
8 BT-Drs. 18/5923, 24.
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gen des Satzes 1 nicht über einen Zeitraum von 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der Ent
stehung der Steuer (§ 9) eingehalten werden; die §§ 13c und 28a bleiben unberührt. In den 
Fällen des Satzes 1

1. ist der Erwerber verpflichtet, dem für die Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt die 
Änderungen der genannten Bestimmungen oder der tatsächlichen Verhältnisse inner
halb einer Frist von einem Monat anzuzeigen,
2. endet die Festsetzungsfrist für die Steuer nicht vor dem Ablauf des vierten Jahres, 
nachdem das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von der Änderung einer der 
in Satz 1 genannten Bestimmungen oder der tatsächlichen Verhältnisse Kenntnis er
langt.“

Mit dieser Norm nimmt der deutsche Gesetzgeber Rücksicht auf die Interessen 
und Bedürfnisse von Familienunternehmen. Dies tritt besonders in der Vorausset
zung hervor, die § 13a Abs. 9 S. 1 Nr. 2 ErbStG zu entnehmen ist. Der in § 13a 
Abs. 9 ErbStG vorgesehene Abschlag ist nur dann zu gewähren, wenn Satzung oder 
Gesellschaftsvertrag Verfügungsbeschränkungen beinhalten, die eine Übertragung 
der Anteile oder Beteiligungen an der Gesellschaft nur noch auf Familienstiftungen, 
Mitgesellschafter oder Angehörige erlauben.

Bereits im Jahr 2014 erkannte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 
zum Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der damals geltenden Fassung 
von 2009, dass es sich um einen legitimen Zweck handle, Familienunternehmen als 
Unternehmen mit einem „besonderen personalen Bezug des Erblassers oder auch 
des Erben zum Unternehmen“9 zu schützen.10

Das Bundesverfassungsgericht stellte fest, dass

„[d]ie Förderung und der Erhalt einer für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands vom 
Gesetzgeber als besonders wertvoll eingeschätzten Unternehmensstruktur, die er in kleinen 
und mittelständischen, durch personale Führungsverantwortung geprägten Unternehmen – 
insbesondere in Familienunternehmen – sieht, und der Erhalt von Arbeitsplätzen durch den 
Schutz vor allem solcher Unternehmen vor steuerlich bedingten Liquiditätsproblemen […] 
legitime Ziele von erheblichem Gewicht dar[stellen würden.]“11

Allerdings muss die Gesetzgebung nicht allein den Anforderungen des nationa
len Verfassungsrechts entsprechen. Gleichzeitig sind die Vorgaben des Europa
rechts einzuhalten. Zu diesen Vorgaben zählt das in den Art. 107 ff. AEUV veran
kerte unionsrechtliche Beihilfeverbot.

Im steuerrechtlichen Kontext gewann das Beihilfeverbot in den letzten zwei 
Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung. Seit dem „Verhaltenskodex für die Unter
nehmensbesteuerung“12, den der Rat im Jahr 1997 beschloss, und der „Mitteilung 
der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf 

9 BVerfG, Urteil v. 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, 186 Rn. 133.
10 BVerfG, Urteil v. 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, 186 Rn. 133 ff.
11 BVerfG, Urteil v. 17. Dezember 2014, 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, 136, 188 f. Rn. 138.
12 Rat, Entschließung v. 1. Dezember 1997, Abl. EU 1998/C 2/01, 2.
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Maßnahmen im Bereich der direkten Unternehmenssteuerung“13 aus dem Jahr 1998 
befassten sich Kommission14 und EuGH vermehrt mit steuerlichen Maßnahmen.15

Das Beihilfeverbot hat sein steuerrechtliches Schattendasein allmählich abgelegt 
und ist spätestens mit der Entscheidung des EuG in der Rechtssache Apple16 in das 
allgemeine politische Bewusstsein gerückt.17

Verstieße § 13a Abs. 9 ErbStG gegen das Beihilfeverbot, würde dies erhebliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. Handelte es sich um eine rechtswidrige Beihilfe, 
könnte die Kommission den Mitgliedstaat verpflichten, die Beihilfe zuzüglich 
Zinsen vom Empfänger zurückzufordern.18 Das Rückforderungsrecht der Kom
mission besteht für einen Zeitraum von zehn Jahren, nachdem der Mitgliedstaat 
dem Empfänger die Beihilfe gewährt hat.19 Die wirtschaftliche Gefahr der Rück
zahlungsverpflichtung verschärft sich zusätzlich dadurch, dass im Beihilferecht der 
Vertrauensschutz erheblich eingeschränkt ist.20 Mithin ist es von großer Bedeutung, 
frühzeitig etwaige Risiken erkennen zu können, die in versteckten rechtswidrigen 
Beihilfen angelegt sind.

Ob der erbschaftsteuerliche „Vorwegabschlag“21 für Familienunternehmen auf 
einer beihilferechtlich kritikwürdigen Differenzierung basiert, haben lediglich ver
einzelte Autoren in der Literatur gewürdigt. Diesen Beiträgen ist zu entnehmen, 
dass § 13a Abs. 9 ErbStG nicht mit dem Beihilfeverbot vereinbar sein soll.22 Es 
ergeben sich mithin erste Anzeichen dafür, dass der Vorwegabschlag für Famili
enunternehmen gegen die Art. 107 ff. AEUV verstößt. Gleichzeitig besteht in An
betracht der wenigen Beiträge das Bedürfnis fort, den Beihilfeverdacht weiter zu 
untersuchen.

13 Europäische Kommission, Mitteilung v. 10. Dezember 1998, Mitteilung über die An
wendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf Maßnahmen im Bereich der direkten 
Unternehmenssteuerung, Abl. EU 1998/C 384/03, 3.

14 Der Terminus „Kommission“ bezeichnet in der vorliegenden Untersuchung die Euro
päische Kommission.

15 Blumenberg, Aktuelle Entwicklungen des EU-Beihilferechts im Bereich der deutschen 
Unternehmensbesteuerung, 31 f.; siehe auch Birkenmaier, Die Vorgaben der Beihilfevor
schriften des EG-Vertrages für die direkte Unternehmensbesteuerung, 86.

16 EuG, Urteil v. 15. Juli 2020, Rechtssachen T-778/16 und T-892/16, Apple, ECLI:EU: 
T:2020:338.

17 Siehe Kokott, Das Steuerrecht der Europäischen Union, 134 f. Bezug nehmend auf die 
Verfahren in den Rechtssachen T-778/16 und T-892/16.

18 Cremer, in: Calliess/Ruffert, Art. 108 AEUV Rn. 28.
19 Cremer, in: Calliess/Ruffert, Art. 108 AEUV Rn. 28; Schnitger, IStR 2017, 421, 427.
20 Schnitger, IStR 2017, 421, 427; siehe dazu ausführlich unten Kapitel 6 A. und Kapi

tel 6 C.II.
21 Siehe zu Autoren, die diesen Begriff bereits verwenden z.B. Mühlenstädt, ErbStB 2022, 

74, 74; Blumers, BB 2018, 865, 865.
22 Kummer, Unternehmensnachfolge aus erbschaftsteuerlicher Perspektive, 84 ff.; Blank, 

Die erbschaftsteuerliche Unternehmensbegünstigung nach §§ 13a ff. ErbStG, 252 ff.
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Die national und europäisch anerkannte wirtschaftliche Bedeutung von Famili
enunternehmen sowie die infrage stehende Vereinbarkeit des auf Familienunter
nehmen gerichteten § 13a Abs. 9 ErbStG mit den Art. 107 ff. AEUV legen die Frage 
nahe, ob auf Familienunternehmen gerichtete steuerliche Gesetzesvorhaben mit 
dem europäischen Beihilfeverbot vereinbar sein können. Insbesondere die zuneh
mende Bedeutung des Beihilfeverbots für das nationale Steuerrecht verstärkt das 
Bedürfnis, eine rechtssichere Antwort zu finden. Dieses Konfliktpotenzial bietet 
den Anlass, in der vorliegenden Arbeit zu untersuchen, welche Vorgaben23 sich aus 
dem Beihilfeverbot für auf Familienunternehmen gerichtete Regelungen im Steu
errecht der Mitgliedstaaten ableiten lassen.

Es wird zu analysieren sein, ob das Beihilfeverbot es zulässt, steuerrechtliche 
Vorschriften zu erlassen, die auf Familienunternehmen gerichtet sind. Sollte das 
Beihilfeverbot Raum für solche Regelungen lassen, gilt es, die genauen Grenzen 
auszuloten, die das Beihilfeverbot der nationalen Rechtsetzungsfreiheit in Anbe
tracht der nationalen Steuersouveränität24 steckt. Berücksichtigt der Gesetzgeber 
diese Grenzen, kann ein Mitgliedstaat das Risiko reduzieren, eine etwaige Beihilfe 
zurückfordern zu müssen. Abschließend ist zu untersuchen, ob § 13a Abs. 9 ErbStG 
dem Beihilfeverbot gerecht wird.

Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es zweier Grundbausteine. Zum 
einen ist die Definition des Untersuchungsobjekts „Familienunternehmen“ zu er
mitteln. Zum anderen ist ein vertieftes Verständnis vom Beihilfeverbot als Maßstab 
der Untersuchung zu entwickeln.

Zwar versucht die Literatur bereits seit Jahrzehnten, das Phänomen Familien
unternehmen zu definieren. Gleichwohl sucht man eine konsensfähige Auffassung 
bisher vergeblich. Stattdessen produziert die Anzahl und Vielfalt der Ansätze einen 
mannigfaltigen Variantenreichtum der Definitionsmöglichkeiten. Es wird erforder
lich sein, sich einen Überblick über die wesentlichen Definitionsströmungen zu 
verschaffen, um den Begriff „Familienunternehmen“ für die vorliegende Arbeit 
konkretisieren zu können.

In Bezug auf den Maßstab des Beihilfeverbots ist ein besonderer Fokus auf die 
Voraussetzung der selektiven Begünstigung zu richten. Im Rahmen dieses Kriteri
ums ist die in einer vermeintlich beihilfeverdächtigen Maßnahme25 enthaltene Dif
ferenzierung im Hinblick auf ihre Beihilfequalität zu untersuchen. Da steuerliche 
Maßnahmen regelmäßig die übrigen Kriterien einer Beihilfe im Sinne von Art. 107 
Abs. 1 AEUV erfüllen,26 kommt bei Maßnahmen dieser Art dem Kriterium der 

23 Allgemeine Leitlinien dafür, eine selektive Maßnahme festzustellen, hat bereits Schnit
ger, IStR 2017, 421, 424 f. ermittelt.

24 Zur Steuersouveränität siehe unten Kapitel 3 B.IV.
25 Die vorliegende Arbeit verwendet ein weites Verständnis des Begriffs „Maßnahme“. 

Dieser soll sowohl Einzelmaßnahmen als auch abstrakte Regelungen umfassen.
26 Generalanwältin Kokott, Schlussanträge v. 16. April 2015, Rechtssache C-66/14, Fi

nanzamt Linz, ECLI:EU:C:2015:242, Rn. 114.
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